Satzung für den gemeinnützigen Verein

§ 1
Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

1. Der gemeinnützige Verein führt den Namen „Herz- und Kreislauf-Verein

Ruhr Mitte“.

Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum

eingetragen werden. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Bochum.

3.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck des Vereins

            Der Verein Herz- und Kreislauf-Verein Ruhr Mitte verfolgt ausschließlich und 

            unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte

            Zwecke“ der Abgabenordnung.
           Zweck des Vereins ist:
1. Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens
2. Die Förderung von Wissenschaft und Forschung

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
1. Gemeinsame Durchführung von Herztagen
2. Patientenseminare

3. Notfallseminare

4. Aufbau von Selbsthilfegruppen und Sportgruppen durch regelmäßige Treffen

5. Herausgabe einer Mitgliederzeitung

6. Patiententelefon

7. gemeinsamer Internetauftritt (Internetpräsenz) von Verein, Krankenhaus und niedergelassenen Kardiologen 

8. Aufbau und Pflege einer eigenen Internetseite des Vereins

9. Aufbau eines Programms für Schulen für die Gesundheitspflege zur Vorbeugung von Herzerkrankungen

10. Vergabe von Stipendien, Vergabe von Forschungsaufträgen und materielle Unterstützung sowie Anschaffung von medizinischen Geräten.
11. Öffentlichkeitsarbeit durch Plakate, Informationsschriften und sonstiges Anschauungsmaterial für die Verbesserung der Notfallversorgung. 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Mitgliedschaft
1. Mitglieder können werden:

a) einzelne Personen

b) juristische Personen

c) sonstige Firmen, Gesellschaften, Vereine und Verbände.

Mitglieder unter b) und c) haben bei allen Entscheidungen nur je eine Stimme.

Die Mitglieder haften nur mit ihrem Anteil am Gesellschaftsvermögen.

Mitglieder unter 18 Jahren bedürfen für ihren Beitritt der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

Für den Erwerb der Mitgliedschaft ist die Zustimmung des Vorstands erforderlich.                                                                                                                                

2. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod bzw. durch Auflösung der Gesellschaft oder den Ausschluss des Mitglieds, der der einstimmigen Zustimmung des Vorstands bedarf. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es a) nach der zweiten Mahnung mit der Zahlung des Beitrags mindestens drei Monate im Rückstand ist oder b) gröblich gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat.

3. Die Mitgliedschaft berechtigt:

a) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung und Ausübung

der der Mitgliederversammlung zukommenden Rechte. Jedes Mitglied ist zu den Vereinsämtern wählbar, soweit dem nicht gesetzliche Bestimmungen irgendwelcher Art entgegenstehen;

b) zur Nutzung an den Einrichtungen des Vereins, soweit solche

zu diesem besonderen Zweck geschaffen sind, und an den vom Verein für seine Mitgliedern erwirkten Vergünstigungen.

4.
Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn des Geschäftsjahres fällig. Die Höhe des Beitrags wird jeweils von der Mitgliederversammlung beschlossen.

Studenten und noch in der Ausbildung befindliche Mitglieder zahlen die Hälfte des Mitgliederbeitrags. Es ist dem Vorstand überlassen, in Fällen, in denen es im Interesse der Gesellschaft geboten erscheint, von einer Mitgliedsbeitragsleistung abzusehen.

§ 4
Organe


Die Organe der Gesellschaft sind:
a) der Vorstand

b) der Beirat

c) die Mitgliederversammlung

§ 5
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus folgenden Vereinsmitgliedern:

a) dem Vorsitzenden

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden

c) dem Kassenwart

d) dem Schriftführer

a) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt; er führt die Geschäfte bis zur Neuwahl.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Sie sind jeweils allein vertretungsberechtigt. 
2010 wird der stellvertretende Vorsitzende und der Schriftführer mit einer

Amtszeit von 4 Jahren neu gewählt.

2012 erfolgt die Neuwahl des Vorsitzenden und dem Kassenwart für die
Dauer von 4 Jahren.

Ab einem Geschäftswert von Euro 500,00 (in Worten: fünfhundert) wird der Verein durch den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden gemeinschaftlich vertreten.

b) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.

Er ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

c) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung und die Verendung der

Vereinsmittel. Seine Tätigkeit ist ehrenamtlich. Entstehende Aufwendungen werden erstattet.

Einzelheiten betreffend die Geschäftsführung des Vorstands und Abgrenzung der Geschäftsführungsgebiete kann der Vorstand durch Abstimmung oder durch Abfassung einer gesonderten Geschäftsordnung regeln. 

Der Vorstand wird ermächtigt, textliche Änderungen der Satzung vorzunehmen, soweit sie für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und Förderungswürdigkeit der Gesellschaft erforderlich sind und soweit sie keine grundsätzlichen Änderungen des Inhalts der Satzung beinhalten. 

2. Der Beirat hat beratende Funktion. In den Beirat sollen solche Personen auf die Dauer von fünf Jahren gewählt werden, die in der Lage sind, die Aufgaben der Gesellschaft in besonderer Weise zu fördern. Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand gewählt. 

§ 6
Mitgliederversammlung
1.   Die ordentliche Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand

einberufen.

Die Mitglieder sind schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens drei Wochen einzuladen.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

2.   Der Vorstand kann aus besonderen Gründen oder auf Antrag von

mindestens einem Drittel der Gesamtmitglieder (mit schriftlicher Angabe der Gründe) eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

3. Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende bzw.

sein Stellvertreter. 

4. Jedes Mitglied hat in der Versammlung eine Stimme; Vertretung ist

zulässig, jedoch nur mit schriftlicher Vollmacht.

5. Zur Erörterung und Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung

kommen nur Tagesordnungspunkte und rechtzeitig eingebrachte Anträge. Anträge, die acht Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand eingehen, gelten als rechtzeitig. Ausnahmen kann die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit beschließen.

6. Der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die ausschließliche

Beschlussfassung vorbehalten über:

a) die Wahl der Mitglieder des Vorstands

b) die Entlastung des Vorstands

c) die Genehmigung des Haushaltsplans

d) die Satzungsänderungen

e) die Wahl von zwei Rechnungsprüfern und einem Stellvertreter

f) die Vereinsauflösung.

7. Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit nach

Gesetz und Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Mehr-

heit gefasst, mit Ausnahme von Satzungsänderungen, die der 2/3 Mehrheit bedürfen. 

8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll

durch den Schriftführer aufzunehmen, das vom Vorsitzenden der 

Mitgliederversammlung und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 7
Vermögen des Vereins

1. Die Gesellschaft erhält im allgemeinen ihre Mittel durch die Mitglieds-

Beiträge sowie private und staatliche Zuschüsse und Spenden. 

2. Über die Einnahmen und Ausgaben führt der Kassenwart Buch. 

Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschriften zweier der im 

§ 5 a – d genannten Personen.

3. Die Einkünfte und das Vermögen der Gesellschaft dürfen nur für 

die genannten Zwecke der Gesellschaft verwendet werden.

Die Gesellschaft erstrebt keinerlei Gewinn.

4. Der Vorstand der Gesellschaft hat dafür zu sorgen, dass die Gesell-

schaft ihren gemeinnützigen Charakter im Sinne der Bestimmungen 

der Finanzbehörden behält.

§ 8
Auflösung
1. Die Auflösung der Vereinigung kann von der Mitgliederversammlung 

auf Antrag des Vorstands vorgenommen werden und bedarf einer Mehrheit von 2/3 der vertretenen Stimmen.

2. Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke wird das Vermögen auf die Sozialverwaltung der Stadt Bochum übertragen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 9
Gerichtsstand des Vereins  ist Bochum
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